
Verfahrensbevollmächtige

§ 114 
FamFG



Verfahrensbevollmächtige

✓Anwaltszwang in Ehe- und Folgesachen 

✓Anwaltszwang in selbständigen Familienstreitsachen 

✓ kein Anwaltszwang in Familiensachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit

✓ Ausnahmen vom Anwaltszwang § 114 IV FamFG

• einstweiligen Anordnung

• für die Zustimmung zur Scheidung und zur Rücknahme des 

Scheidungsantrags und für den Widerruf der Zustimmung zur Scheidung

• Antrag auf Abtrennung einer Folgesache von der Scheidung

• Verfahren über die Verfahrenskostenhilfe

✓ besondere Vollmacht in Ehesachen (s. § 114 V FamFG)



Verfahrensbevollmächtige

Übungheft A11

Bearbeitszeit: 20 min

Hilfsmittel: 

Nomos 

Handout


